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Hans Konrad Escher, der Politiker 
 
Hans Konrad Escher stammte aus dem Geschlecht der «Escher vom Glas»1, das seit dem 14. Jahr-
hundert in Zürich ansässig war. Diese Familie war in der Stadt Zürich nicht nur wirtschaftlich, sondern 
auch politisch führend. Eschers Vater Hans Kaspar war Mitglied der Zürcher Regierung und erbte von 
seinem Bruder Heinrich (1713 – 1777) die Herrschaft Kefikon. Der Lebensweg von Hans Konrad 
Escher schien somit klar vorgezeichnet. «Am Meistertag von Winter Johanii [27.12.1785] hatte ich 
schon die Zunft angenommen, nämlich die Constaffel, auf der sich mein Vater befand, der sich sehr 
sorgsam erkundigt hatte, ob ich wohl hier die besten Aussichten haben würde, möglichst bald in den 
Grossen Rath zu kommen; ...».2 
 
Eigenständiges Denken 

Eine umfassende Ausbildung war in den führenden Familien des Ancien Régime in Zürich eine Selbst-
verständlichkeit. Dazu gehörte auch die Geschichte. «Wir besahen zuweilen die historischen Neu-
jahrskupfer von Zürich. Dies gab Anlass, dass er [Pfr. Hirzel] mir oft etwas aus der Schweizerge-
schichte erzählte und mir einige Anzeigen von den Schweizerbergen mittheilte. Diese zwar sehr ober-
flächlichen Begriffe fassten tiefe Wurzeln in meiner Seele - ich fühlte Vaterlandsliebe schon als 7jähri-
ger Knabe - ...».3 Hans Konrad Eschers Kontakte mit Schulkameraden und seine Erlebnisse in Kefi-
kon zeigten ihm schon während der Schulzeit die Ungerechtigkeiten des herrschenden politischen 
Systems: «... mit Wehmut erkannte ich, dass nur die Stadtbürger von Zürich frey, der Landmann aber 
Unterthan ist.»4 Dies verschärfte sich noch durch seine Erlebnisse auf Ausflügen während seines 
Welschlandaufenthalts und danach von Zürich aus: «Die Armut der französischen Städtchen und Dör-
fer, die wir antrafen und die Schärfe, womit wir jenseits dem Fort de l’Ecluse der Contrebande wegen 
visitirt wurden, weckte lebhaft meine Vaterlandsliebe und empörte sehr mein republikanisches Ge-
fühl.»5 – «... als ich auf der Landvögtlichen Wappentafel [in Grüningen] den Schild des Landvogts 
Grebel, der sich auffallende Bedrückungen und Ungerechtigkeiten erlaubt hatte, durchgekreuzt sah, 
fühlte ich hohe Ehrfurcht gegen dessen muthvolle Ankläger Lavater und Füssli und wünschte innig-
lichst auch einst zur Steurung gegen Tyranney und Ungerechtigkeit wirksam seyn zu können.»6 
Interessant ist auch, dass Hans Konrad Escher schon früh klare Ansichten zur Wirtschaft und deren 
Wirkung auf den Staat vertrat: «Ohne über handels- und staatswirthschaftliche Verhältnisse je etwas 
gelesen zu haben, antwortete ich meinem Bruder, dass es mir freylich scheine, die Genfer hätten es 
im Agiotage7 und allen damit verwandten Speculationen sehr weit gebracht und viele von ihnen sich 
dadurch sehr bereichert, allein, darin sehe ich weder ein Glück für die Bereicherten und noch weniger 
für den Staat: Erstere werden dadurch zu einem übermässigen Luxus verleitet, und im Staat werden 
die übrigen Bürger im gleichen Verhältnis arm, wie einige übertrieben reich werden - diese Ungleicheit 
aber sey für unsre republikanischen Staaten höchst nachtheilig und gefährlich - mir scheine der be-
scheidene Mittelstand das wohlthätigste; ...».8 
 
Reisen, Studium und erste politische Schritte 

Die «Grand Tour» 1786 – 1788 führte Hans Konrad Escher über Paris und London nach Göttingen, 
später nach Italien. Überall nutzte er die Gelegenheit, sich über soziale, historische, politische und 
kulturelle Gegebenheiten zu informieren. In Göttingen hörte er neben naturwissenschaftlichen und 

                                       
1 Zu den Familien der «Escher vom Glas» und der «Escher vom Luchs» vgl. Historisches Lexikon der Schweiz, http://www.hls-
dhs-dss.ch/textes/d/D23794.php  
2 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 1, Glarus 1998, S. 74. – Die Zunft zur Constaffel war die 
Zunft der städtischen Oberschicht; vgl. http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10249.php  
3 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 1, Glarus 1998, S. 16. 
4 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 1, Glarus 1998, S. 28. 
5 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 1, Glarus 1998, S. 50. 
6 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 1, Glarus 1998, S. 78. 
7 Agiotage: Spekulation auf Preisschwankungen im Geld-, Waren- und Effektengeschäft ohne effektiven Handel. 
8 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 1, Glarus 1998, S. 52-53. 
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philologischen Vorlesungen vor allem auch Vorlesungen über die so genannten «Kameral-Wissen-
schaften» (Staatswissenschaft, Staatsverwaltung). Diese Vorlesungen boten ihm die wissenschaftli-
chen Grundlagen für sein späteres politisches Wirken, in das er allerdings eher hineingestossen wur-
de als dass er es gesucht hätte. 
In den 1790er Jahren wirkte Hans Konrad Escher eher im Hintergrund. Er gründete das «Politische 
institut», für das er eine Vorlesungsreihe zu staatswissenschaftlichen Themen erarbeitete. Zur glei-
chen Zeit beschäftigte er sich intensiv mit den Schriften des Philosophen Immanuel Kant (1724 –
1804). Die Idee der Eigenverantwortlichkeit entsprach seinen schon bisher gehegten Gedanken. 
 
Vorrevolutionäre Zeiten 

Die Ereignisse der Französischen Revolution 1789 wirkten sich in der Schweiz vorerst nicht spürbar 
aus. Die althergebrachten politischen Verhältnisse blieben bestehen; man fühlte sich sicher. Dass es 
aber auch hier gärte, zeigte sich in den Jahren 1794 und 1795 während des Stäfner Handels. Hans 
Konrad Escher sympathisierte mit den Anliegen der Zürcher Landbevölkerung. Aktiv hingegen unter-
nahm er nichts; es war ihm bewusst, dass er als Republikaner und Franzosenfreund verdächtig war. 
Dazu hatte vor allem auch seine Freundschaft mit Paul Usteri (1768 – 1831) beigetragen. Die scharfe 
Kritik an den sozialen und politischen Verhältnissen in der Ostschweiz, die er 1796 publizierte9, macht 
die Sache nicht besser. Vollends als Jakobiner verschrien wurde Escher, nachdem er 1797 dem Zür-
cher Rat ein Memorial eingereicht hatte, in dem er die Aufhebung der Verbannung der Stäfner Auf-
ständischen anregte.10 «Ungeachtet ich das furchtbare Ungewitter immer drohender und schneller 
herankommen sah, als ich es erwarthet hatte, und hierüber durch Ebels11 fortgesetzte Briefe und 
selbst durch meine Freunde in Bern zimlich genau unterrichtet wurde, war ich nun doch ruhiger, seit-
dem ich einen Schritt gethan hatte, um unsre, in einem unbegreiflichen Schlummer ruhenden Landes-
väter aufzuwecken - ich fühlte mich durch Erfüllung meiner Pflicht beruhigt - mehr konnte ich nicht 
thun, ohne den heftigsten Partheygeist zu wecken - ich verliess mich also auf die Vorsehung und be-
trieb meine gewöhnlichen Geschäfte wie in ruhigen Zeiten.»12 
Gegen Ende des Jahres 1797 überstürzten sich dann die Ereignisse. In der Westschweiz begann eine 
allgemeine Erhebung, und französische Truppen besetzten Teile von Basel. Auch die Einberufung 
einer ausserordentlichen Tagsatzung nützte nichts mehr; in völliger Verkennung der Situation hielten 
die Regierenden immer noch an der alten Ordnung fest: «Diese ausserordentliche Tagsatzung und die 
Beschwörung der alten Bünde wurde unsren Zünften in der Stadt Zürich in ausserordentlicher Sitzung 
angezeigt: Ich hatte mir vorgenommen, bey diesem Anlass die Dringlichkeit der Befreyung der Ge-
meinen Herrschaften und das Ergreifen aller Massnahmen zur Vereinigung aller Schweizer gegen den 
gemeinsamen Feind zur Sprache zu bringen; aber unsre Zunftvorgesetzten hatten so sorgfältig ihre 
Maassnahmen getroffen, dass es unmöglich war, auf eine schickliche Weise das Wort zu nehmen, 
und so musste ich stillschweigend wieder abziehen.»13 Schliesslich sah auch die Zürcher Regierung 
ein, dass Massnahmen angesagt waren. Am 17. Januar 1798 setzte sie eine Kommission ein, die 
Wünsche und Anträge zur Verbesserung entgegennehmen sollte. Escher benutzte diese Gelegenheit 
und reichte sein Memorial ein zweites Mal ein. Es wurde auch jetzt nicht zur Kenntnis genommen: 
«[Es wurde] mir das unbefugte Einmischen in die öffentlichen Angelegenheiten und die Verderbung 
der öffentlichen Meynung vorgeworfen, mit der Erklärung, die Landesregierung werde jederzeit thun, 
was ihrer nähern Kenntnis der Umstände angemessen sey usw.»14 
Erst nach der ausserordentlichen Tagsatzung erklärte die Zürcher Regierung am 29. Januar 1798 eine 
allgemeine Amnestie. Aber es war zu spät: «Von Herstellung des Zutrauens war also keine Rede 
                                       
9 H. C. Escher: Ueber einige Bergthäler der östlichen Schweitz. In: Humaniora VI, 1796, S. 425-476. 
10 Jakobiner: In der Schweiz Anhänger der Französischen Revolution. Zu den französischen Jakobinern vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Jakobiner – H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 
663-667. 
11 Zu Johann Gottfried Ebel (1764 – 1830): https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Gottfried_Ebel  
12 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 667-668. 
13 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 668. 
14 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 676. 
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mehr, sondern einzig davon, wie man diesen Zeitpunkt benützen könne, um sich und seine Nach-
kommen für alle Zeiten hinaus in günstigere Verhältnisse zu setzen.»15 Am 5. Februar 1798 erklärte 
die Zürcher Regierung, «eine durchaus vollkommne Freyheit und Gleichheit aller und jeder politischen 
und bürgerlichen Rechte zwischen den Einwohnern der Stadt und des Landes aufzustellen, der ange-
bahnten Landescommission den Auftrag und die Vollmacht zu ertheilen, den Plan zu einer auf Frey-
heit und Gleichheit gegründeten Staatsverfassung so bald als möglich zu entwerfen, um sie Stadt und 
Land zur Genehmigung oder Verwerfung vorzulegen und sich selbst inzwischen als provisorische 
Regierung zu erklären».16 Hans Konrad Escher wurde, allerdings erst nach einigen Querelen, von der 
Zunft zur Constaffel als zweites Mitglied in die Landeskommission abgeordnet. Sie trat am 12. Februar 
erstmals zusammen. Am 14. Februar hatte sie auf Antrag Eschers beschlossen, ihre Beratungen zu 
publizieren. In den folgenden Sitzungen zeigte sich der Stadt-Land-Gegensatz immer deutlicher: An-
fang März war ein Bürgerkrieg nicht mehr auszuschliessen.17 In Paris war unterdessen schon die 
Gründung der «Einen und Untheilbaren Helvetischen Republik» beschlossen worden. Escher reiste 
mit unterschiedlichen Delegationen mehrmals nach Basel und nach Bern, um über die Modalitäten zu 
verhandeln. Ende März 1798 wurde die Helvetische Verfassung angenommen.18 Bei der Wahl der 
Abgeordneten in den grossen Rat der Helvetischen Republik schwangen die Revolutionäre aus der 
Zürcher Landschaft obenaus. Hans Konrad Escher wurde als siebter Abgeordneter mit der Begrün-
dung gewählt, «man müsse doch auch jemanden ernennen, der gut französisch spreche und einige 
Geschäftskenntnis habe. [...] Die Gesellschaft, in der ich als Volksrepräsentant in dem Grossen Rath 
der neuen Helvetischen Republik auftreten sollte, schreckte mich sehr zurück und ich war einige Zeit 
unschlüssig, ob ich die Stelle annehmen sollte oder nicht; ...»19 
 
Einblicke in den Grossen Rat der Helvetischen Republik... 

Am 12. April 1798 fand in Aarau («Helvetiopolis») die erste Versammlung aller anwesenden Abgeord-
neten statt, in der sich die beiden Kammern (Senat und Grosser Rat) konstituierten. Die Ratssitzungen 
waren öffentlich; die Berichte wurden von Escher und Usteri zeitnah publiziert: «Durch die Ernennung 
meines Freundes Usteri in den Senat und der meinigen in den Grossen Rath waren wir zwar zu mei-
nem Bedauern in unsrem nächsten und unmittelbarsten Geschäftskreis getrennt, aber dagegen erhiel-
ten wir den Vortheil, bey der unter uns beschlossnen Herausgabe eines regelmässigen Tagblatts un-
ter dem Namen «Der schweizerische Republikaner», welches vorzugsweise die Verhandlungen der 
beyden gesetzgebenden Räthe liefern sollte, die Redaction dieser Verhandlungen, jeder an seiner 
Stelle, unmittelbar besorgen zu können, wodurch sowohl der Credit als auch der wirkliche innere 
Werth unsers Blattes bedeutend erhöhet wurde.»20 
Die Bergkantone der alten Schweiz weigerten sich aber, die neue Verfassung anzunehmen. Ihr Auf-
stand wurde von französischen Truppen niedergeschlagen. Während dieser Zeit erhielt Escher den 
Auftrag, den Zürcher Staatsschatz nach Aarau zum Helvetischen Direktorium zu überführen, was ihm 
in einer Nacht-und-Nebel-Aktion auch gelang.21 
Nächstes Thema war die neue Kantonseinteilung. Es hatte zwar schon einen Entwurf gegeben; dieser 
wurde jetzt modifiziert: «Im Grossen Rath gab man sich zweckmässig mit Einleitung der neuen Admi-
nistration durch die Eintheilung der Cantone und Bezirke ab. [...] Jetzt waren die Kleinen Cantone zur 
Annahme der Verfassung gezwungen worden, und man hatte aus jedem derselben eine Schaar von 
12 Representanten zu erwarthen; da sie jedoch alle zusammengenommen nicht die Bevölkerung der 
übrigen auch nur mittelmässigen Cantone besassen, wurde daher allgemein der Wunsch rege, vermit-
telst des französischen Einflusses hierüber eine Veränderung eintreten zu lassen. [...] Ich legte mei-

                                       
15 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 677. 
16 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 680. 
17 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 680-697. 
18 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 697-711. 
19 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 712. 
20 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 715. 
21 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 718-720. 



Regula Steinhauser-Zimmermann  2017 

 4 

nen vorher abgefassten Entwurf vor, den östlichen, noch nicht organisirten Theil der Schweiz auf fol-
gende Art einzutheilen: Canton Säntis mit ganz Appenzell, Altäbtische Lande, Rheinthal und Unter 
Tokkenburg; Canton Linth mit Glarus, Gaster, March, ober Tokkenburg, Sargans und Werdenberg; 
Canton Waldstätten mit den Kleinen Cantonen Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug. Dieser Entwurf 
wurde sehr zweckmässig gefunden und ohne weiters von Rapinat22 und Schauenburg23 gutgeheissen. 
Diese neue Cantons Eintheilung wurde den Gesetzgebenden Räthen zur Sanktion vorgelegt, aber 
vom Senat verworfen, wodurch dann bewirkt wurde, dass sie als ein Beschluss des französischen 
Commissars doch allgemein und mit wenig Widerspruch eingeführt wurde.»24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kantonseinteilung der Helvetischen Republik nach den Beschlüssen vom 4. Mai 1798.25 

                                       
22 Zu Jean-Jacques Rapinat (1755 – 1817): http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D20843.php  
23 Zu Alexis Balthasar Henri Antoine von Schauenburg (1748 – 1831): http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D41512.php  
24 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 723-724. 
25 Historische Karte mit darauf eingezeichneten neuen Grenzen und Umzeichnung (Karte 3, wikipedia/Marco Zanoli). Vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Helvetische_Republik  
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Sehr viel zu reden und zu streiten gaben ab dem 5. Mai zwei weitere Themen: «Das Schicksal der 
Zehenden [Zehnten], Grundzinse und sogenannten Feudallasten sowie die Patrioten Entschädi-
gung.»26 Escher sprach sich aufs Entschiedenste gegen den Vorschlag aus, die Mitglieder der alten 
Regierungen persönlich für Entschädigungen haftbar zu machen, was zu tumultuösen Szenen im Rat 
führte und Escher den Ruf eines verkappten Oligarchen einbrachte. Der Vorschlag der «ermüdeten 
Grossrathscommission», die Entschädigungen durch ordentliche Richter festsetzen zu lassen, «warf 
die Entschädigungspatrioten in ein weites Meer von Schwierigkeiten aller Art, sodass, soviel ich weiss, 
diese aufsehenerregende Sache in sich selbst zusammenfiel und weiter keine öffentlichen Folgen 
hatte.»27  
Im Herbst 1798 wurde der Sitz der gesetzgebenden helvetischen Räte nach Luzern, der ursprünglich 
vorgesehenen Hauptstadt, verlegt. Hans Konrad Escher wurde zum Präsidenten des Grossen Rats 
gewählt und nahm in den verschiedensten Kommissionen Einsitz. Mit dem Ausbruch des 2. Koaliti-
onskriegs wurden die politische und die wirtschaftliche Lage immer prekärer. Die Räte evakuierten 
sich nach Bern. Die Kriegsverheerungen waren ungeheuerlich, und die von den Franzosen geforder-
ten Unterstützungen (finanziell, personell, materiell) führten dazu, dass keine Besoldungen mehr aus-
bezahlt werden konnten. Die Forderung nach Lösung des Bündnisses mit Frankreich stand im Raum. 
Escher und Usteri versuchten zwar, ausgleichend zu wirken. Im damaligen aufgeheizten Klima war 
dies aber nicht möglich. Der geplanten Errichtung 
eines Konsulats nach französischem Vorbild kam 
allerdings die gemässigte Mehrheit in den gesetz-
gebenden Räten zuvor: Am 7. Januar 1800 er-
folgte die Auflösung des Direktoriums und die 
Bildung eines neuen Vollziehungsausschusses.28 
«Gleich Anfang des Jahres ward durch meine 
Freunde um mich das Jacobinische Directorium 
mit dem wütenden Laharpe29 gestürzt; die Sache 
war mir erwünscht, die Art gefiel mir nicht.»30 – 
«Seit der Wegschaffung des Laharpischen Direc-
toriums war in den Gesetzgebenden Räthen ein 
beständiger Kampf zwischen den Freunden und 
den Feinden desselben. Dieser Kampf endete 
Anfang August mit der Auflösung der Räthe; auch 
hier gefiel mir die Sache, weniger die Art. Wider 
meinen Wunsch ward ich in den neuen Gesetz-
gebenden Rath ernannt, wo ich seitdem zimlich 
thätig war.»31 Hans Konrad Escher war auch in 
dieser Übergangsphase wieder Ratspräsident. 
Die Diskussionen um die neue Verfassung liessen 
die politischen Gegensätze noch schärfer hervor-
treten: Die Unitarier (unter Führung von  Usteri)  Hans Konrad Escher um 1800.32 
und die Föderalisten bekämpften sich. 

                                       
26 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 725. 
27 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 728. – Ausführlicher zu den Diskussionen 
um die Patriotenentschädigung: Johann Jakob Hottinger: Hans Conrad Escher von der Linth. Charakterbild eines Republika-
ners. Zürich 1852, S. 120-129. 
28 Johann Jakob Hottinger: Hans Conrad Escher von der Linth. Charakterbild eines Republikaners. Zürich 1852, S. 136-140. – 
Die Absetzung des Direktoriums war der sog. erste Staatsstreich. 
29 Zu Frédéric-César de La Harpe (1754 – 1838): http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D15222.php  
30 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 732. 
31 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 733. – Die Auflösung des Vollziehungs-
ausschusses am 8. August 1800 wird als zweiter Staatsstreich bezeichnet. 
32 Porträt von Diethelm Heinrich Lavater, Zentralbibliothek Zürich, Graphische Sammlung und Fotoarchiv, Signatur ZEI 
1.0018.035 Pp. 
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Dies machte sich vor allem im ab 1801 erscheinenden «Neuen Schweizerischen Republikaner» be-
merkbar. Escher konnte nicht mehr hinter Usteris Ideen stehen und verabschiedete sich am 27. März 
1801 aus der Redaktion des Blattes.33 
Mit dem «Frieden von Lunéville» (9. Februar 1801) hatte die Helvetische Republik die Freiheit erhal-
ten, sich selbst eine Verfassung zu geben. Die Gräben zwischen Unitariern und Föderalisten vertieften 
sich deshalb; beide Gruppen suchten Rat und Hilfe im Ausland. Der gesetzgebende Rat sah sich 
schliesslich gezwungen, am 29. Mai 1801 der von Napoléon verfassten «Verfassung von Malmaison» 
zuzustimmen. Am 23. Juli 1801 war Escher in den Vollziehungsrat gewählt worden, was er aber aus-
geschlagen hatte.34 Die Opposition der Föderalisten gegen die neue Verfassung führte zu einem wei-
teren Staatsstreich: «Die Revolution des 28. 8bris in Bern, durch welche die Tagsatzung auseinander-
gesprengt und der Gesetzgebende Rath aufgelöst ward, setzte mich nun gänzlich in den Privatstand 
zurück, in welchem ich mir so wohl gefalle, dass ich schon einen Antrag, in die Verwaltungskammer 
einzutreten, ausschlug.»35  
 
Zwischenspiel in der Regierung 

Die Ruhe dauerte allerdings nicht lange. Schon im Januar 1802 wurde Escher aufgefordert, in den 
erweiterten Kleinen Rat einzutreten. Nach eingehenden Überlegungen nahm er diese neue Heraus-
forderung an. Bei der Verteilung der Ressorts erhielt er das Kriegswesen. Die bestehende politische 
Spaltung machte sich aber auch in der Regierung bemerkbar: «Wir wurden dem Regierungsrath bey-
geordnet, mir ward allen meinen Weigerungen entgegen das Kriegsministerium aufgetragen - ich ar-
beitete mit treuem Eifer im Senat, in der Regierung und besonders in meinem Ministerium, wo ich 
täglich ungeheure Missbräuche entdeckte und abschaffte und ohne Unterlass dem Partheygeist ent-
gegenzuwirken suchte; alles war vergebens - die democratische Parthey suchte durch Protestationen 
gegen die Constitution allgemeine Spaltung zu bewirken - die aristokratische Parthey, welche ihrem 
System zuwider soviel Einheit in der Constitution zugegeben hatte, als die kleynen Cantone nur je 
ertragen werden, suchte durch höchst einseitige und durchaus unkluge Wahlen ihren Einfluss weiter 
zu behaupten. Die Gärung in der Regierung verbreitete sich über die ganze Nation und Frankreichs 
Agent blies überall recht emsig den Zunder der Zweytracht an. - All mein Rufen an beyde Partheyen 
war vergebens - die Regierung sah sich im Begriff, sich ganz den Absichten Frankreichs und der de-
mocratischen Parthey hingeben zu müssen, als diese letztere durch die Revolution vom 17. Aprill die 
Dummheit begieng, sich ausschliessend durch einen Gewaltstreich des Steuerruders der leckgeword-
nen Barke zu bemächtigen, statt aus der Verlegenheit der entgegengesetzten Parthey für ihr System 
mit Mässigung und Klugheit Nutzen zu ziehen. [...] und ich musste also, ohne zur Parthey zu gehören, 
mit der Aristokratischen Parthey abtreten - und also sah ich einerseits mein Vaterland einem baldigen 
Bürgerkrieg preisgegeben, mich aber wieder in den sehnlichst gewünschten Privatstand zurückge-
setzt.»36 
Das politische Theater ging ohne Escher weiter. Allerdings musste er wegen Geschäften der Berg-
werksverwaltung noch einmal nach Bern reisen: «Doch Ende 9bris ward ich für 8 Tag nach Bern in die 
Bergwerksadministration gerufen, wohin ich mit Herr Finsler reiste. Hier sah ich nun die Helden des 
17. Aprill, uneinig unter sich, in der grössten Verlegenheit über die Lage der Dinge und die meisten 
unter ihnen in Missschritte verfallen, vor denen ihnen geschaudert hätte, wann sie sie vorausgesehen 
hätten.»37 An seinen Freund, Pfarrer Steinmüller in Gais, schrieb er: «Wahrlich es ist für unsern Ruf im 
Ausland gut, wenn das Ganze dieser Geschichte nie in seiner Blöße bekannt wird. All’ das Spektakel 
bestärkte mich nur in meinem Vorsatze, nie mehr zu ministern. Also es leben die Steine!»38 

                                       
33 Johann Jakob Hottinger: Hans Conrad Escher von der Linth. Charakterbild eines Republikaners. Zürich 1852, S. 152-162. 
34 Johann Jakob Hottinger: Hans Conrad Escher von der Linth. Charakterbild eines Republikaners. Zürich 1852, S. 162-164. 
35 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 737. 
36 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 740-741. 
37 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 742. 
38 Zitiert nach Johann Jakob Hottinger: Hans Conrad Escher von der Linth. Charakterbild eines Republikaners. Zürich 1852, S. 
184. 
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Keine Politik während der Mediationszeit 

Während der nächsten Jahre blieb Hans Konrad Escher tatsächlich (und mit ein wenig Losglück) von 
politischen Ämtern verschont. Allerdings wählte ihn der zürcherische grosse Rat in den Erziehungsrat, 
und auch im Waisenamt war er Mitglied. Dies liess ihm Zeit, sich mit der Linthkorrektion zu befassen, 
die 1805 von der Tagsatzung beschlossen und 1807 in Gang gesetzt wurde. 
Als 1813 die Phase der Restauration einsetzte, waren die schwierigsten Arbeiten an der Linth bereits 
vollendet. Mit den neuen kantonalen Verfassungen waren auch neue Wahlen notwendig. Hans Konrad 
Escher wurde vorgeschlagen, weil er, obwohl Stadtbürger, sich immer auch für die Zürcher Landschaft 
eingesetzt hatte. Escher nahm die Wahl vom 22. Juni 181439 in den grossen und einen Tag später 
auch in den kleinen Rat des Kantons Zürich an. 
Schon drei Monate später musste er zusammen mit Landammann Jacob Zellweger (1770 – 1821)40 
von Appenzell Ausserrhoden als eidgenössischer Kommissär die Ordnung im Kanton St. Gallen wie-
derherstellen. Dieser Kanton war 1803 aus ganz verschiedenen Teilen zusammengestückelt worden: 
ehemals äbtische und gemeine Herrschaften, Grafschaften, freie Gebiete und Städte. Die Kantonsre-
gierung hatte es nicht geschafft, eine politische Einheit zu bilden. Speziell die südlichen Kantonsteile 
waren der Meinung, eine basisdemokratische Verfassung, wie z.B. in Glarus, sei der revidierten Kan-
tonsverfassung vorzuziehen. Trennungsgedanken wurden vor allem in den Gebieten Sargans, Gaster 
und Uznach geäussert. Als Escher am 26. September 1814 in St. Gallen eintraf, waren mit einer Aus-
nahme bereits alle Regierungsräte geflüchtet. Im Rheintal konnte die Ruhe schnell wiederhergestellt 
werden; auch im Fürstenland war es bald möglich, Wahlen durchzuführen. Etwas schwieriger gestalte-
te sich die Lage in Sargans, wo Johann Baptist Ludwig Gallati (1771 – 1822)41 als Agitator wirkte. Hier 
war der Einsatz eines grösseren Truppenkontigents nötig. «Den 24. 7bris machte ich mit Herrn Horner 
eine Wanderung nach Turbenthal, um durch die Almans Gebirge an die Linth zu reisen. In der Nacht 
erhielt ich einen Ruff der Tagsatzung, um zur Stillung der Unruhen im Canton St.Gallen als Eydge-
nössischer Repräsentant mit Herrn Zellweger zu reisen. Dies war mir ein durchaus neuer Wirkungs-
kreis; doch sehe ich ruhig auf mein Benehmen in demselben zurück: In einem Auflauf in Sargans be-
nahm ich mich mit kluger Festigkeit, und nachher erhielt ich während eines 3wöchigen Aufenthalts in 
Sargans mit dem Militair das System einer humanen Liberalität mit unerschütterlicher Standhaftig-
keit.»42  Im Linthgebiet hingegen konnten die Schwierigkeiten, die vor allem auch auf die territorialen 
Absichten des Kantons Schwyz zurückzuführen waren, auf diplomatischem Weg geregelt werden.43 
Noch im Dezember 1814 wurde er dann in der Staatsrat gewählt: «Zu meiner Verwunderung wurde 
ich doch im letzten Monat mit grossem Stimmenmehr in den Staatsrath befördert, wodurch ich nun im 
Falle bin, an den ersten und geheimsten Staatsgeschäften theilzunehmen.»44 Zürich leitete damals 
und noch bis 1817 als Vorort die eidgenössischen Angelegenheiten. Im Staatsrat setzte sich Escher 
vor allem gegen die Kapitulationen (Zahlungen) für die Überlassung von Soldtruppen an Frankreich 
ein. Ein Anliegen war ihm auch die Aufrechterhaltung der Handelsfreiheit, obwohl Frankreich ein sehr 
strenges Zollsystem pflegte. So setzte er sich im zürcherischen Staatsrat noch im Oktober 1822 wort-
gewaltig gegen Retorsionsmassnahmen ein, worauf der Kanton Zürich das von 13 ½ Ständen der 
Tagsatzung beschlossene Konkordat (Erhebung von Einfuhrzöllen auf Waren aus Frankreich) ablehn-
te.45 Von 1817 bis 1821 verwaltete er im Auftrag der Tagsatzung ausserdem den eidgenössischen 
Kriegsfonds, die damalige Bundeskasse. 
Seinen letzten politischen Auftritt hatte der bereits schwer kranke Hans Konrad Escher am 1. März 
1823. Er legte der zürcherischen Regierung seinen letzten Jahresbericht über den Bläsihof vor. Sie 
beschloss eine weitere Finanzierung der Anstalt.46 Am 9. März 1823 starb Hans Konrad Escher. 

                                       
39 Escher selbst schreibt vom 22. Juni; bei Hottinger wird fälschlicherweise der 22. Juli genannt. 
40 Zu Jacob Zellweger: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D7240.php  
41 Zu Johann Baptist Ludwig Gallati: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D11356.php  
42 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 782-785. 
43 Johann Jakob Hottinger: Hans Conrad Escher von der Linth. Charakterbild eines Republikaners. Zürich 1852, S. 236-251. 
44 H. C. Escher von der Linth: Der persönliche Lebensbericht. Band 2, Glarus 1998, S. 782. 
45 Johann Jakob Hottinger: Hans Conrad Escher von der Linth. Charakterbild eines Republikaners. Zürich 1852, S. 260-268. 
46 Johann Jakob Hottinger: Hans Conrad Escher von der Linth. Charakterbild eines Republikaners. Zürich 1852, S. 282-283. 


